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RS OGH 1976/11/11 6Ob649/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1976

Norm

ABGB §879 BIIc

ABGB §879 BIId

ABGB §1168a

Rechtssatz

Fällt die Warnp1icht in den Zeitraum der vertraglichen Vorverhandlung und sollte durch sie die Möglichkeit gegeben

werden, zu unterscheiden, ob der Auftrag trotz der damit verbundenen Gefahren erteilt wird oder nicht, so kann sich

eine erst mit Abschluss des Werkvertrages eintretende, vertragliche Haftungsbeschränkung des Unternehmers auf

grobe Fahrlässigkeit nicht schon auch auf die Warnpflicht beziehen.
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